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RS OGH 1983/9/27 5Ob665/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1983

Norm

ZPO §503 Z4 E4c22

Rechtssatz

Ob der Wechselinhaber im Zeitpunkt des Erwerbes des Papieres die die Einwendungen begründenden Tatsachen

gekannt oder den mit einem einredefreien Erwerb des Wechsels für den Schuldner verbundenen Nachteil erwogen

und in Kauf genommen hat, ist eine Tatfrage.
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